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DERIFOURIER
Offizielles Organ des Schweiz. Fourierverbandes und des Verbandes Schweiz. Fouriergehilfen

Verantwortung des Quartiermeisters
Vom Major W. Ha ab, Zürich

Die Rekurskommission der eidgenössischen Militärverwaltung hatte sich kürz-
lieh mit der Frage der Verantwortung eines Quartiermeisters aus Anordnung
einer unzulässigen Verpflegungsberechtigung zu befassen, die wir mit Rücksicht
auf ihre grundsätzliche Bedeutung unseren Lesern zur Kenntnis bringen wollen.

Im Frühjahr 1950 hatten die auszugspflichtigeu Wehrmänner eines Grenz-
regimentes im Regimentsverband einen einwöchigen Grenzkurs zu bestehen, um
hierauf als Stammbataillon formiert in den noch vierzehn Tage dauernden Wieder-
holungskurs überzutreten. Die Entlassung aus dem Grenzkurs erfolgte am Samstag;
erster Tag des Wiederholungskurses war der anschliessende Sonntag, wobei zum
Wiederholungskurs am Montag einzurücken war. Ein Brigadebefehl bestimmte
den Sonntag zum besoldeten, nicht verpflegungsberechtigten Urlaubstag. Wehr-
männer, die auf diesen Urlaubstag verzichten oder bereits am Sonntagabend ein-
rücken wollten, hatten sich, damit die entsprechende Verpflegung angeordnet wer-
den konnte, vorher zu melden; lediglich in einigen wenigen Fällen wurde von
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

In der ersten Woche des Wiederholungskurses erliess der Quartiermeister des

Stammbataillons an die unterstellten Einheiten die Weisung, dass der dem Ein-

rückungstag vorausgegangene Sonntag allgemein nicht nur als soldberechtigt, son-
dern auch als verpflegungsberechtigt zu behandeln sei. Dadurch konnten die

Rechnungsführer der Kompagnien, ohne an jenem Urlaubstage Verpflegung an
die gesamte Truppe abgeben zu müssen, die Verpflegungsberechtigung um einen

Tag erhöhen und diese zugunsten der tatsächlichen Verpflegungstage verwenden.
Von den Fourieren zweifelte keiner die Richtigkeit des vom Quartiermeister
erlassenen Befehls an.

Die Revisionsinstanzen beanstandeten dieses Vorgehen als im Widerspruch
zu Ziff. 132 VR stehend und überbanden von dem dem Bund entstandenen Scha-
den Er. 454.65 den Truppenkassen, da die Truppe selber und nicht der Quartier-
meister von der beanstandeten Massnahme Nutzen gezogen hatte; Fr. 225.—
wurden dem Quartiermeister belastet. Dieser bestritt in seinem Rekurs, vorsätz-
lieh gegen Ziff. 132 VR Verstössen zu haben, denn er habe im vorliegenden Falle
diese Vorschrift als gar nicht anwendbar betrachtet.
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